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1. Definition
Jagd: Jagd ist das Aufsuchen, Nachstellen, Fangen, Erlegen und Aneignen von Wild durch 

Jäger. Unter Jagen bzw. Ausübung der Jagd versteht man das Aufsuchen, Nachstellen, 
Erlegen oder Fangen jagdbarer Tiere.

Beizjagd: Die Beizjagd ist die Jagd mit Greifvögeln auf Wild in dessen natürlichen 
Lebensraum. (Österr.Falknerorden)

Greifvogelflugschauen und –vorführungen: Greifvogelflugschauen und -vorführungen sind 
Veranstaltungen (zB. auf Burgen oder Freizeitparks), im Zuge derer Greifvögel zur Schau 
vor Publikum geflogen werden.

Greifvögel: Unter dem hier genannten Begriff „Greifvögel“ fallen die Ordnungen der 
Falconiformes (Falken) und Accipitriformes (Greifvögel).  
Da die derzeit geltende Systematik noch nicht im Verordnungstext aufgenommen wurde, 
sind auch in der Rechtsnorm unter Greifvögel beide Ordnungen zu subsumieren. Um 
an die Rechtsnorm angepasst zu sein, wurde auf die korrekte Bezeichnung gemäß der 
geltenden Systematik im vorliegenden Text verzichtet.

Eulen: Eulen zählen zur Ordnung der Eulen (Strigiformes) und sind – ausgenommen Uhu – 
keine Beizvögel.

Rabenvögel: Rabenvögel zählen zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes) und sind 
demnach keine Beizvögel.

Geier: Zu den Geiern werden Arten aus der Familie der Habichtartigen (Accipitridae) und 
Arten aus der Familie der Neuweltgeier (Cathartidae) aus der Ordnung der Greifvögel 
(Accipitriformes) gerechnet. (Systematik aus: Dickinson, E.C. & J.V. Remsen (Eds.), 2013, 
The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds oft he World. 4th Edition, Vol. 1. 
Aves Press, Eastbourne/UK, 461 pp.) 
Der Name Geier steht für eine Reihe großer Arten von Greifvögeln, die meist überwiegend 
oder ausschließlich Aas fressen. Sie zählen daher auch nicht zu den Beizvögeln.

Beizvögel: Beizvögel sind Vögel, die in der Regel zur Beizjagd (Definition siehe oben) 
verwendet werden.  
Folgende Arten werden in den großen Falknerorganisationen Deutschlands und 
Österreichs als Beizvögel angeführt:  
aus der Ordnung der Falken: Gerfalke, Lannerfalke, Sakerfalke, Wanderfalke  
aus der Ordnung der Greifvögel: Habicht, Sperber, Steinadler, Rotschwanzbussard, Harris 
Hawk 
aus der Ordnung der Eulen: Uhu  
Ebenso werden Hybridvögel der genannten Arten als Beizvögel verwendet. 

Haltung und Ausbildung: Gemäß § 3 Tierschutzgesetz (TSchG) gilt das TSchG nicht für die 
Ausübung der Jagd. Die Haltung und Ausbildung von Tieren, die zur Unterstützung der 
Jagd eingesetzt werden, gelten nicht als Ausübung der Jagd und fallen demnach unter das 
TSchG.

Zoos: Gemäß § 4 TSchG sind Zoos dauerhafte Einrichtungen, in denen Wildtiere zwecks 
Zurschaustellung während eines Zeitraums von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten 
werden, ausgenommen Zirkusse und Tierhandlungen
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2. Anbindehaltung

Rechtsnorm:

TSchG § 5 Abs. 1 und 2 Z 8, 9, 10
§ 5. (1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen 
oder es in schwere Angst zu versetzen.

(2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer

8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder ähnlichen Zwecken und 
Veranstaltungen heranzieht, sofern damit Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für 
das Tier verbunden sind;

9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden 
oder schwere Angst für das Tier verbunden sind;

10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder einer 
Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder 
schwere Angst zufügt;

TSchG § 13 Abs. 1, 2 und 3
§ 13. (1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und Phänotyps 
und nach Maßgabe der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden kann, dass die 
Haltung nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden 
nicht beeinträchtigt.

(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die           
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, 
das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die 
Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades 
der Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und 
ethologischen Bedürfnissen angemessen sind.

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden 
und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird.

TSchG § 16 Abs. 1, 2, 3 und 6:
(1) Die Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein, dass dem Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird.

(2) Das Tier muss über einen Platz verfügen, der seinen physiologischen und ethologischen 
Bedürfnissen angemessen ist.

(3) Die dauernde Anbindehaltung ist verboten

(6) Wildtiere dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, angebunden gehalten werden. 
Unberührt bleibt die Ausbildung von Greifvögeln im Rahmen der Beizjagd.

2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.1. Abs.1:
(1) Greifvögel und Eulen dürfen nur in Volieren gehalten werden, die dauernde 
Anbindehaltung ist verboten. 
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2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.2. Abs.1 bis 8, 12: 
Haltung von Greifvögel und Eulen zur Ausübung der Beizjagd

(1) Greifvögel zur Ausübung der Beizjagd dürfen nur von Personen gehalten werden, die im 
Besitz einer gültigen Jagdkarte sind. Die Zahl der bei der Beizjagd verwendeten Greifvögel 
(Beizvögel) ist pro Falkner auf zwei Individuen beschränkt.

(2) Die falknerische Haltung (Anbindehaltung) der Beizvögel ist nur bei Vögeln, die für den 
Freiflug trainiert sind oder ausgebildet werden anzuwenden und auf die Jagdzeit beschränkt. 
Falknerisch gehaltenen Beizvögeln muss jeden zweiten Tag Freiflug von mindestens einer 
Stunde gewährt werden.

(3) Außerhalb der Jagdzeiten müssen den Greifvögeln entsprechende Volieren mit den 
Mindestmaßen zur Verfügung stehen.

(5) Einrichtungen und Ausrüstungen für die falknerische Haltung müssen so gestaltet sein, dass 
an den Vögeln durch Hängen bleiben oder durch andere Beutegreifer keine Schäden entstehen 
können.

(6) Zum Anbinden der Vögel dienen Lederriemchen oder Ledermanschetten, die an beiden 
Beinen angebracht werden. Die Ledermanschetten sind ebenfalls mit kurzen Riemchen 
versehen. Diese sind, solange der Vogel angebunden gehalten wird, mit einem Wirbel aus 
rostfreiem Material zu verknüpfen und damit vor Verdrehung zu schützen. An der anderen 
Seite des Wirbels wird ein Lederriemen oder eine geflochtene Nylonschnur von 1 bis 2 Meter 
Länge angebracht und der Vogel an der Sitzgelegenheit oder der Flugdrahtanlage befestigt. Das 
Anbinden der Vögel hat immer an beiden Beinen zu erfolgen.

(7) Während des Freifluges dürfen die Riemchen nicht miteinander verbunden sein.

(8) Die Geschühe müssen so gefertigt sein und gewartet werden, dass der Vogel keine Schäden 
erleidet, sie nicht zerreißen können und Knoten sich nicht von selbst lösen oder vom Vogel 
gelöst werden können sowie alle Teile, die direkt mit der Haut in Berührung kommen aus 
ausreichend breitem, weichem wie zum Beispiel fettgegerbtem Naturleder bestehen.

(12) Die Haltungsform des Vogels auf dem Reck ist nur in den ersten Tagen der Ausbildung 
ganztägig, sonst nur in der Zeit des Freifluges während weniger Stunden oder in der Zeit der 
Nachtruhe statthaft. Das Unterfliegen des Recks ist zu verhindern.

Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob Vögel angebunden sind
• wie lange die Vögel angebunden sind
• ob Vögel ein Geschüh tragen

Erfüllt, wenn: 
• keine Anbindehaltung von Vögeln erfolgt und Vögel keinesfalls, auch nicht 

vorübergehend, angebunden gehalten werden. (Unberührt bleibt die Ausbildung von 
Greifvögeln im Rahmen der Beizjagd)

• nur Beizvögel ein Geschüh tragen 
• keine Fixierung des Vogels an einer Schaukel erfolgt
• nach jeder Vorführung der Vogel in seine Voliere gebracht und dort frei gelassen wird
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Empfehlung:
• Ein vorübergehendes Fixieren von Beizvögeln zum unmittelbarem Handling für die 

Flugschau kann in Anlehnung an den Bescheid des UVS NÖ vom 6. Juli 2010, GZ Senat-
WU-09-2027, so gesehen werden, dass das Anbinden nur im unbedingt notwendigen 
Ausmaß – einer maximale Zeitspanne von rund 20 Minuten – erfolgen darf.

• Das Halten auf der Faust gilt als vorübergehendes Anbinden.
• Nicht-Beizvögel dürfen auch nicht vorübergehend angebunden werden und dürfen 

daher kein Geschüh tragen. 
• Eulen, Milane, Geier, Weihen, Rabenvögel und andere Vögel, die nicht als Beizvögel 

verwendet werden, dürfen nicht angebunden werden.
• Thermikflieger (wie z.B. Geier) sollten nur von der Voliere aus starten (siehe Punkt 5 

Anpassungsvermögen) und nicht aktiv geflogen werden. 

Bedeutung: 
Die Anbindehaltung und auch das vorübergehende Anbinden von Wildtieren sind generell 
verboten, da die Bewegungseinschränkung besonders für einen Vogel eine massive 
Einschränkung seines Wohlbefindens bedeutet.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen kann jedoch das kurzfristige 
Anbinden von Beizvögeln zum Zwecke der Abhaltung einer Flugschau an einem fixen 
Standort, wo die Tiere vor Ort in Volieren gehalten werden und nur für die Flugschau 
abgefangen und kurzfristig für das unmittelbare Handling in der Show und für die 
Gewährleistung des zügigen Programmablaufs fixiert werden, als zulässig angesehen werden. 
Unmittelbar nach der Flugvorführung sind die Tiere wieder in ihrer Voliere freizulassen.

Da in Ausübung der Beizjagd das Anbinden (die falknerische Haltung) bei Beizvögel erlaubt 
und geregelt ist, diese Jagden allerdings nur wenige Tage im Herbst stattfinden, darf das 
Anbinden des Beizvogels bei der Abhaltung von Flugschauen über ein halbes Jahr nur 
sehr restriktiv erfolgen und ist eben auf nur wenige Minuten und nur auf Beizvögel zu 
beschränken. 

Das Anbinden ist von einer Anbindehaltung insoweit zu unterscheiden, als dass eine 
Fixierung von maximal 20 min als Anbinden verstanden werden kann. Alles darüber 
Hinausgehende kann unter Anbindehaltung gesehen werden. Auch das Halten des Vogels mit 
Geschüh auf der Faust gilt als vorübergehendes Anbinden.

Nach aktuellen fachlichen Erkenntnissen ist bei modernen Aufzucht- und Abtragemethoden 
die falknerische Anbindehaltung nicht notwendigerweise erforderlich.

Als „good practice“ kann bei Flugschauen ein Verzicht auf Anbindehaltung gesehen werden.

Die Verwendung einer Schaukel in Verbindung mit Fixierung ist tierschutzwidrig, da bei 
Fixierung eines Vogels an dieser der Vogel ständig Gleichgewicht halten muss und daraus 
eine körperliche Erschöpfung des Vogels resultiert. Diese Methode des Abtragens kann als 
tierschutzwidrig eingestuft werden.

Das Geschüh dient zur Fixierung des Vogels auf der Faust des Falkners oder auf einer anderen 
Haltungseinrichtung und zur leichteren Manipulation durch den Falkner mit dem Vogel. 
Gemäß 2. THVO, Anlage 2 Punkt 11.2.2 ist die Verwendung nur bei Beizvögeln vorgesehen.
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Wird ein Geschüh routinemäßig verwendet, ist ein konsekutives Anbinden sehr 
wahrscheinlich. 

Befestigungsschlitze an den Enden können zum Verhängen des Vogels in der Voliere führen 
und sollten nicht am Geschüh verbleiben.

3. Fehlprägung

Rechtsnorm:

TSchG § 13 Abs.1, 2 und 3:
§ 13. (1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und Phänotyps 
und nach Maßgabe der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden kann, dass die 
Haltung nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden 
nicht beeinträchtigt.

(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die 
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, 
das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die 
Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades 
der Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und 
ethologischen Bedürfnissen angemessen sind.

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden 
und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird.

2. THVO, § 4 Abs. 5:
(5) Jungvögel müssen so aufgezogen werden, dass sie artgeprägt sind. Handaufzuchten dürfen 
nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen. Künstliche Handaufzuchten aus kommerziellen 
Gründen sind verboten.

2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.1., Abs. 7:
(7) Die Tiere sind paarweise oder in Gruppen zu halten. Ausgenommen sind unverträgliche, 
bereits vorhandene, nur auf Menschen geprägte, sowie kranke oder verletzte Vögel.

2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.2., Abs. 1:
11.2.2. Haltung von Greifvögel und Eulen zur Ausübung der Beizjagd

(1) Greifvögel zur Ausübung der Beizjagd dürfen nur von Personen gehalten werden, die im 
Besitz einer gültigen Jagdkarte sind. Die Zahl der bei der Beizjagd verwendeten Greifvögel 
(Beizvögel) ist pro Falkner auf zwei Individuen beschränkt.

2. THVO, Anlage 2, Punkt. 11.3.2., Z 1:
Nestjunge Vögel (Nestlinge)

(1) Bei der Aufzucht von Nestlingen ist die Prägung auf den Menschen zu vermeiden
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Zoo-VO § 2 Abs.1, Z 6:
6. die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug auf den Erhalt der 
biologischen Vielfalt, insbesondere durch Informationen über die zur Schau gestellten Arten 
und ihre natürlichen Lebensräume, durch den Zoo gefördert werden

Zoo-VO § 3:
Der Leiter des Zoos hat in einer den verzeichneten Arten jeweils angemessenen Form ein 
Register über die im Zoo gehaltenen Tiere zu führen, das stets auf dem neuesten Stand zu 
halten ist. Diese Aufzeichnungen müssen nach dem Ausscheiden des Tieres aus dem Zoo 
mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden

Zoo-VO § 5 Abs.3:
(3) Die Betreuung der Tiere ist durch eine, im Verhältnis zum Tierbestand, ausreichend große 
Anzahl von Betreuungspersonen sicherzustellen. Die laufende Betreuung ist durch zumindest 
eine Person zu gewährleisten, die …

Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob Vögel mit offensichtlichem Verhalten einer Fehlprägung vorhanden sind  
Kriterien, die Hinweise auf eine Fehlprägung geben, sind:
 - kindliche Bettelrufe selbst nach Erreichen des Adultstadiums, 
 - Fliegen von immaturen Individuen von Faust zu Faust und betteln (ein Indiz, das 
sowohl bei übermäßigem Hunger als auch bei Fehlprägung auftritt)

 - Vogel möchte Kontakt zum Menschen aufnehmen
 - Annäherung an den Falkner, bringt Nistmaterial, Balzverhalten (bes. im Frühjahr)
 - Einzelhaltung, da keine Vergesellschaftung möglich
 - saisonal ausgeprägte intraspezifische Aggressivität (zB. nach der Geschlechtsreife)

• ob keine Materialien, Gegenstände, Werkzeuge (zB. Pinzetten, Schere, Futterschale …)
vorhanden und/oder in Verwendung sind, die auf eine Handaufzucht schließen lassen

• ob sich die Vögel paarweise oder in Gruppen in den Volieren befinden oder einzeln sind
• ob genügend Betreuungspersonal anwesend ist bzw. zur Verfügung steht
• ob ein aktuelles Bestandsregister vorliegt

Erfüllt, wenn: 
• keine Fehlprägung bei Vögeln stattfindet 
• keine händische Aufzucht von Jungvögeln erfolgt
• Greifvögel immer paarweise oder in Gruppen gehalten werden
• nur unverträgliche, bereits vorhandene und nur auf Menschen geprägte, sowie kranke 

oder verletzte Vögel nicht paarweise oder in Gruppen gehalten werden
• die Anzahl der sachkundigen Betreuungspersonen in Relation zur Anzahl der 

geflogenen Greifvögel steht, um das Betreuungsverhältnis und die Mensch- Tier-
Beziehung sicherzustellen

• neu eingebrachte Vögel der Behörde gemeldet werden, wenn dies in den 
Bewilligungsauflagen gefordert ist

• neu eingebrachte Vögel im Bestandsregister verzeichnet werden
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Empfehlung:
• Es sollten keine fehlgeprägten Vögel in die Greifvogelstation neu eingebracht werden
• neu in die Station eingebrachte Vögel sollten der Behörde gemeldet werden (als 

Auflage in der Bewilligung) 
• bei der Einbringung von einzelnen neuen Vögeln soll darauf Bedacht genommen 

werden, dass diese nur zur Bildung von Paaren oder Gruppen verwendet werden 
dürfen 

• Im Fall der Unverträglichkeit eines Vogels wird empfohlen einen 
veterinärmedizinischen Sachverständigen heranzuziehen, und die Versuche zur 
paarweisen Haltung oder Gruppenhaltung zu dokumentieren, und der Behörde unter 
Anschluss einer Bestätigung zu melden (siehe UVS Steiermark 71.19-2/2012-21 vom 
19. 8. 2013).  
Bei Unverträglichkeiten bzw. Nicht Vorhandensein eines Partners wird empfohlen eine 
länger anberaumte Frist (mehrere Monate) zu setzen, in der eine paarweise Haltung 
erreicht werden sollte.

• Ammenvögel sind im Bedarfsfall einzusetzen, um händische Aufzucht und Fehlprägung 
der Jungvögel zu vermeiden. 

• Im Ausnahmefall ist eine händische Fütterung von Jungvögeln auf wenige Tage zu 
beschränken und danach sind die Jungvögel wieder zu einem Altvogel zurückzusetzen. 
(Die sensible Prägephase der Greifvögel liegt nach ISENBÜGEL 1988  zwischen der 
6. und 9. Lebenswoche, in der eine zu enge Bindung an den Pfleger vermieden 
werden sollte. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass diese Vögel nach Erreichen der 
Geschlechtsreife im 2. Lebensjahr den Menschen als potenziellen Sexualpartner 
ansehen. Dabei kann es u. U. zu ernsthaften Attacken, beispielsweise auf Besucher, 
kommen.-ISENBÜGEL 1988, TROMMER 1993; in: BERGS, S. 2009: Der Wildvogelpatient 
- Statistische Untersuchungen zum medizinischen, organisatorischen und finanziellen 
Aufwand für die Versorgung von verletzten Wildvögeln).  
Die Zeitspanne der sensiblen Prägephase  ist abhängig von der Greifvogelart  und kann 
bei sehr großen Arten (z.B. Adlern, Alt- und Neuweltgeiern ) auch noch weit über die 
9. Lebenswoche hinausgehen,  die Prägungsphase bei kleinen Arten kann auch unter 
6 Wochen liegen.

• ein angemessenes Verhältnis der Anzahl der Tiere zu den Betreuungspersonen kann 
angenommen werden, wenn für 4 Stück geflogene bzw. präsentierte Greifvögel eine 
sachkundige Betreuungsperson zuständig ist

Bedeutung:
Alle Greifvögel – und Eulenarten – können in der Regel ganzjährig als Paare gehalten werden. 
Innerartliche Aggression ist korreliert mit Verteidigung von Territorium oder Brutplatz, kann 
aber auch im Rahmen unnatürlicher Aufzuchtbedingungen oder mangelnder Nahrungszufuhr 
auftreten. 
Das gesetzlich geforderte Verbot der Anbindehaltung und der Fehlprägung nimmt darauf 
Bezug. 
Fehlprägung bei Vögeln ist zu vermeiden, da gemäß TSchG und Zoo VO der Bildungsauftrag 
besteht, Vögel artgerecht zu halten und fehlgeprägte Vögel ein Sicherheitsrisiko darstellen 
können.
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Fehlprägung ist evolutionär betrachtet alles, was nicht artgeprägt ist. Während Prägung 
in der Verhaltensbiologie eine irreversible Form des Lernens darstellt, ist Fehlprägung 
eine unnatürliche Prägung, die sich verhaltensbiologisch gesehen z.B. in weitestgehend 
irreversiblen, gravierenden Verhaltensdefekten für das Tier zeigt.
Das Verbleiben in einem infantilen Entwicklungszustand, die große Abhängigkeit vom 
Schausteller durch Futtergabe oder-restriktion, sowie fehlende soziale Beziehung zum 
Artgenossen kann saisonal ausgeprägte intraspezifische Aggression zur Folge haben, das ein 
späteres Vergesellschaften mit Artgenossen unmöglich machen kann.
Handaufzucht und Fehlprägung sind bei gutem Willen fast ausnahmslos vermeidbar. 
Rechtzeitig geplant und vorbereitet ist ein Transfer zu Ammenvögeln ohne großen Aufwand 
praktizier- und zumutbar, selbst wenn im eigenen Zuchtbetrieb gerade keine passenden 
Ammen zur Verfügung stehen. Bei Begründung von Handaufzuchten, deren Überprüfung 
spezifisches Fachwissen erfordert, wäre anzuraten in wiederholt auftretenden Fällen eine 
Beurteilung durch einen Experten anzufordern.

Handaufgezogene Greifvögel und Eulen sind in ihren physiologischen und ethologischen 
Bedürfnissen gravierend eingeschränkt und in ihrem natürlichen Verhalten gestört. Auf 
Personen fehlgeprägte Greifvögel und Eulen können mit Erreichen der Geschlechtsreife eine 
erhebliche Gefahrenquelle für Menschen darstellen, indem sie diese attackieren, da sie den 
Menschen als Futterspender oder Geschlechtspartner ansehen.

Einzelhaltung von Vögeln sollte nur dann erfolgen, wenn Vögel trotz mehrmaligen Versuchen 
nicht zu vergesellschaften sind, oder wenn der Vogel unverträglich, bereits vorhanden und 
nur auf Menschen geprägt ist, sowie krank oder verletzt ist. 

Die Zahl der Vögel pro Falkner bei der Beizjagd ist auf 2 Individuen beschränkt. Es ist daher 
davon auszugehen, dass die Obsorge für die zur Flugschau verwendeten und während der 
Flugsaison zu betreuenden Tiere mit 4 Stück pro Betreuer ein Anzahl darstellt, unter der die 
Betreuung unter einer guten Mensch- Tier Beziehung entsprechend gewährleistet werden 
kann.

4. Nahrungskarenz

Rechtsnorm:

TSchG § 5 Abs. 1 und 2, Z 8, 9
§ 5. (1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen 
oder es in schwere Angst zu versetzen.

(2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer

8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder ähnlichen Zwecken und 
Veranstaltungen heranzieht, sofern damit Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für 
das Tier verbunden sind;

9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden 
oder schwere Angst für das Tier verbunden sind;
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TSchG § 13 Abs.2 und 3
(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die 
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, 
das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die 
Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der 
Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen 
Bedürfnissen angemessen sind.

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden 
und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird.

TSchG § 17 Abs.2 
(2) Die Verabreichung des Futters hat die Bedürfnisse der Tiere in Bezug auf das 
Nahrungsaufnahmeverhalten und den Fressrhythmus zu berücksichtigen. 

2. THVO, § 4 Abs.7
(7) Das Futter muss den ernährungsphysiologischen Bedarf der Vögel in ihren verschiedenen 
Entwicklungsstadien decken. Ferner muss auch die Darbietung des Futters dem artspezifischen 
Nahrungsaufnahmeverhalten entsprechen.

2. THVO, Anlage 2, Punkt.11.2.1. Abs.6 und 12
(6) Den Tieren muss jederzeit einwandfreies Wasser in einem flachen Gefäß zum Trinken und 
Baden zur Verfügung stehen.

(12) Es müssen leicht zu reinigende Fütterungseinrichtungen und ein Badebecken in einer 
Größe der Gesamtlänge des Vogels vorhanden sein, die ebenso wie die Sitzstangen so 
anzubringen sind, dass ein Verschmutzen durch Exkremente verhindert wird.

Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob Vögel Bettelrufe von sich geben oder Zeichen von Hungerzustand erkennen lassen
• ob beim Füttern gieriges Hinstürzen oder „Manteln“ erfolgt 

Hungerzustand ist zu erkennen an:
 - deutlichen Bettelrufen und -verhalten
 - gieriges Hinstürzen/ungestümer Flug auf die Beute
 - „Manteln“ (Auffächern der Schwingen um Futter zu verbergen und zu schützen)
 - Palpation des Brustmuskels ( Eine Verminderung der Muskulatur besteht, wenn 
der oberflächliche Brustmuskel nicht auf gleicher Ebene wie der Brustbeinkamm 
anschließt und  die Muskulatur seitlich des Brustbeinkamms deutlich eingesenkt ist. 
Dies ist ein Hinweis auf mangelnde Ernährung oder aber auch auf Muskelschwund 
(Atrophie) nach Verletzungen oder fehlender Flugmöglichkeit. Bei gesunden 
Wildvögeln ist fast durchwegs sogar eine dünne Schicht von Binde- bzw. Fettgewebe 
zwischen Haut und Brustbeinkamm, bzw. dem angrenzenden oberflächlichen 
Brustmuskel, jedenfalls aber ein glatter Verlauf von Brustbeinkamm und Muskulatur.)

 - Gewichtskontrolle (Protokollführung)
 - Beurteilung des Mauserzustandes
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• ob Vögel ruhig zurückgezogen in den Volieren sitzen
• ob die Vögel gut ausgeprägte Muskulatur erkennen lassen
• ob keine Schmerzen, Leiden, Schäden oder Ängste bei den Vögeln erkennbar sind
• ob einwandfreies Wasser den Vögeln ständig zur Verfügung steht (siehe Punkt 8, 

Haltungsbedingungen)

Vorspringendes Brustbein bei 
einem ab ge magerten Turmfalken

Bild: Sigrid Frey/EGS

Ernährungszustand von Vögeln

Grafiken: Stefan Knöpfer/EGS

Normal
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Abgemagert

Fettleibig

Erfüllt, wenn: 
• die Vögel einen guten Ernährungszustand aufweisen
• kein Hungerzustand durch das Verhalten bzw. durch 

Untersuchung der Tiere erkennbar ist 
• das Nahrungsaufnahmeverhalten und der Fressrythmus berücksichtigt wird und die 

Ernährung den physiologischen Bedürfnissen angemessen ist
• den Vögeln jederzeit, auch vor der Verwendung im Rahmen einer Flugshow 

einwandfreies Wasser in einem flachen Gefäß zum Trinken und Baden zur Verfügung 
steht (siehe Punkt 8, Haltungsbedingungen)

Empfehlung:
• ein Abfall von max. 5 % des Mausergewichtes bei großen Greifvögeln, von 3 % bei 

kleinen Spezies ist tolerierbar 
• ein Wiegeprotokoll sollte geführt werden (Dokumentation!)
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• alle Greifvögel, die geflogen werden, sollten vor der Flugsaison von einem 
Sachverständigen ( z.B. Betreuungstierarzt) begutachtet werden, insbesondere 
ist anhand der Ringnummer/Chipnummer deren Gesundheitszustand, der 
Ernährungszustand und deren Gewicht (Mausergewicht) festzuhalten und zu 
dokumentieren 

• als Ausgangsmesswert kann das Gewicht vor der Flugsaison unter normaler Fütterung 
herangezogen werden

• Gewichtsmessungen haben zur gleichen Tageszeit und vor der Fütterung zu geschehen 
(Wiegeprotokoll)

• ein verpflichtender Ruhetag sollte für jeden geflogenen Vogel pro Woche während 
der Flugsaison nachweisbar gewährleistet werden (Dokumentation!); im Rahmen des 
Ruhetages (evt. am Vortag abends) sollte eine ad libitum Fütterung stattfinden

• die Anzahl der Flugvorführungen pro Vogel am Tag sollte maximal auf 2 beschränkt 
werden

Bedeutung:
Die Motivation zum Fliegen stammt überwiegend aus dem Funktionskreis 
Nahrungsaufnahme und Fortpflanzungsverhalten (zB. Reviermarkier-und Balzflügen). 

Das Fliegen und das Jagen sind für den Vogel anstrengend und fordern Energie. Um den 
Vogel zu motivieren nach dem Flug auf die Faust des Falkners zurückzukommen, wird in der 
Regel von Flugschaubetreibern das Nahrungsangebot des Vogels so kontrolliert, dass dieser 
einerseits genügend Motivation zum Fliegen hat und andererseits genügend körperliche 
Fitness für das Jagen aufweist. Durch ein zu geringes Nahrungsangebot kann der Vogel leicht 
in ein Defizit geraten oder aber bei Sättigung nicht fliegen bzw. auch entfliegen. 

Aufgrund des hohen Stoffwechsels des Vogels und seiner leichten Körperbauweise kann 
durch Futtermangel allerdings schnell ein lebensbedrohlicher Zustand erreicht werden. 
Monatelange Futterknappheit hat Auswirkungen auf das Immunsystem und kann chron. 
Erkrankungen begünstigen, sowie den Mauserverlauf beeinflussen. (z.B. unregelmäßige 
Mauser, Unterbleiben der Mauser, Mauser erst im Winterhalbjahr,..). Ein höherer Prozentsatz 
an Gewichtsverlust ist daher aus veterinärmedizinischen und tierschutzrechtlichen Gründen 
abzulehnen, zumal der Gesetzgeber generell eine den physiologischen Bedürfnissen 
entsprechende Fütterung für Tiere vorsieht. 

Das Mausergewicht ist das Gewicht des Vogels, das dieser vor Beginn der Flugsaison 
bei normaler Fütterung aufweist. Dieser dient als Ausgangswert. Das Abwiegen wird 
routinemäßig vom Betreuer durchgeführt, um den aktuellen Ernährungszustandes des Vogels 
festzustellen.

Ein Sachverständige (zB: Betreuungstierarzt) soll vor Beginn der Flugsaison den 
Ernährungszustand des Vogels beurteilen und gemeinsam mit dem Betreuer das aktuellen 
Gewicht festhalten. Anhand des aktuellen Wiegeprotokolls und der Rücksprache mit dem 
Betreuungstierarzt kann auch der ATA während der Flugsaison den Gesundheits-und 
Ernährungszustandes eines Vogels feststellen.

Der Mauserverlauf steht in direktem Zusammenhang mit der Haltung und Belastung 
der Vögel. Vögel, die nur zur Beizjagd eingesetzt werden, zeigen meist einen 
arttypischen Jahreslauf mit der Mauser im Frühjahr und im Sommer.  Vögel, die bei 
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Greifvogelflugvorführungen vom Frühjahr, über die ganzen Sommermonate bis in den Herbst 
geflogen werden, weisen oft starke Verzögerungen in der Mauser auf. 

Ein Ruhetag bietet dem Vogel wenigstens einmal in der Woche die Möglichkeit seinen 
physiologischen Bedürfnissen (Ruhe, Komfortverhalten, Nahrungsaufnahme entsprechend 
dem Hunger) nachkommen zu können.

Das Verfliegen eines Greifvogels im Rahmen einer Flugschau ist von großer Bedeutung 
im Hinblick auf die Beeinträchtigung der heimischen Fauna durch den entflogenen Vogel, 
sowohl in der Auswirkung auf andere natürlich vorkommende Arten (Revierbesetzung, oder 
Hybridbildung mit heimischen Wildvögeln) als auch auf die präsumtiven Beutetiere.

5. Anpassungsvermögen/Tag-Nachtrhythmus

Rechtsnorm:

TSchG § 5, Abs. 1 und 2  Z 10 und 13
§ 5. (1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen 
oder es in schwere Angst zu versetzen.

(2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer

10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder einer 
Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder 
schwere Angst zufügt

13. die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen Tieres in einer 
Weise vernachlässigt, dass für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder 
es in schwere Angst versetzt wird

TSchG § 13, Abs 1, 2 und 3
(1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und Phänotyps und 
nach Maßgabe der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung 
nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden nicht 
beeinträchtigt.

(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die 
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, 
das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die 
Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der 
Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen 
Bedürfnissen angemessen sind.

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden 
und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird.
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2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.1. Abs .3
(3) Es ist verboten Greifvögel und Eulen schädlichem Stress durch die Nähe des Menschen 
oder anderer Tiere auszusetzen. Verhaltensgerechte Rückzugsmöglichkeiten sind zu 
gewährleisten. Greifvögel und Eulen in Schauhaltungen müssen in ausreichend großem 
Abstand von den Betrachtern untergebracht werden. Absperrungen vor Gehegen sind 
erforderlich, wenn die Maße der Volieren die Mindestanforderungen nicht um mindestens 50% 
überschreiten.

Erhebung:  
Es wird festgestellt,

• ob und welche Eulen untertags geflogen werden
• ob Nicht-Beizvögel, wie z.B. Geier, Milane, Weihen, Rabenvögel geflogen werden
• ob und welche Vögel von der Voliere aus starten
• ob Vögel mit Besuchern engen Kontakt haben
• ob Rückzugsmöglichkeiten für die Vögel in den Volieren vorhanden sind

Erfüllt, wenn: 
• typisch dunkelaktive Eulen (zB. Raufußkauz, Uhu,…)  tagsüber nicht geflogen werden 
• Thermikflieger wie Geier zB. Gänsegeier und Mönchsgeier 

(Altweltgeier-Aegypiinae), Kondor (Neuweltgeier-Cathartidae) 
oder Bartgeier (Gypaetinae) nicht aktiv geflogen werden

• Greifvögel keinem schädlichem Stress durch die Nähe zum Menschen oder anderen 
Tieren ausgesetzt sind

• kein Berühren von Greifvögeln und Eulen durch Zuschauer oder fremde Personen erfolgt
• kein Fotografieren von Menschen mit Greifvögeln/Eulen (zB. auf der Faust) erfolgt
• auch während des Schaufliegens ein Mindestabstand von den Besuchern zu den 

Greifvögeln eingehalten wird
• verhaltensgerechte Rückzugsmöglichkeiten in den Volieren gewährleistet werden

Empfehlung: 
• Alle Vertreter der Eulen (Strigiformes), nicht nur typisch dunkelaktive, sondern auch 

dämmerungsaktive Eulen sollen aufgrund ihrer hohen Stressbelastung durch große 
Nähe zu Menschen, ihrer Vermeidung von Kontakt zu ihnen, nur in den Volieren 
ausgestellt werden. Dabei ist auf entsprechende Rückzugsmöglichkeiten Bedacht zu 
nehmen.

• Thermikflieger wie Geier zB. Gänsegeier und Mönchsgeier (Altweltgeier-Aegypiinae), 
Kondor (Neuweltgeier-Cathartidae) oder Bartgeier (Gypaetinae) sollen nur von der 
Voliere aus frei fliegen.

• Eine sinnvolle Positionierung der Voliere für einen guten Start sollte vorgeschrieben 
sein.
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• Der Abstand zwischen den Besucherwegen und der vordersten Volierenwand sollte 
mindestens 3 m, besser 5 m betragen.

• Der Einsatz von Greifvögeln, die in Flugschauen teilnehmen sollen und an EEP 
(European Endangered Species Programme) mitwirken, muss mit dem EEP Leiter 
bezüglich der Auflagen in den EEP Haltungsrichtlinien abgeklärt werden (zB. Statement 
on the use of bearded vultures for shows, Vultures Conservation Foundation, May 
2014).

Bedeutung:
Die Eulen sind entsprechend ihrer natürlichen Tag-Nacht-Aktivitätsrhythmen in 2 Gruppen 
einzuteilen (Prof. Dr. Wolfgang Scherzinger – international anerkannter Eulenexperte): in die 
typisch dunkel – oder nachtaktiven und die dämmerungsaktiven Eulen.

Typisch dunkelaktiv: Schleiereule, Raufußkauz, Zwergohreule, Waldohreule, Waldkauz, 
Bartkauz, Uhu

Dämmerungs- bis fakultativ lichtaktiv: Habichtskauz, Sperbereule, Sperlingskauz, Steinkauz, 
Sumpfohreule, Schneeeule

Typisch dunkel aktive Eulen wie Uhus sind in ihrer Anpassungsfähigkeit bei erzwungener 
Tagaktivität überfordert, da ihre physiologische und physische Gegebenheiten Großteils 
auf die Nacht ausgerichtet sind und die Vögel nur aufgrund hohen Futterbedarfs (im 
Rahmen von Futtersuche für die Jungen) oder beim Aufschrecken vom Ruheplatz tagsüber 
angetroffen werden. 

Unter natürlichen Bedingungen ruhen Uhus tagsüber im Sichtschutz von Baumkronen oder 
Felsnischen. Tagsüber sind sie dem Konkurrenzdruck tagaktiver Greifvögel oder Rabenvögeln 
durch Mobbing ausgesetzt. 

Aus fachlicher Sicht ist auch der Einsatz mancher dämmerungs- oder lichtaktiver Eulenarten 
bei Flugschauen aus Tierschutzsicht nicht gerechtfertigt (Aussagen von Prof. Dr. Wolfgang 
Scherzinger). Hier ist besonders die Schneeeule angesprochen, die im hohen Norden 
verbreitet ist, wo es im Sommer keine Dunkelphase gibt.

Thermikflieger sind in ihrem Flugverhalten besonders stark durch Wetter- und 
Windbedingungen beeinflusst. Erzwungene Versuche bei fehlender Thermik einen Geier zum 
Fliegen zu bringen, sind aus Tierschutzsicht bedenklich. Thermikflieger, die keinen Aufwind 
für ein Starten zum Fliegen haben, sind in ihren Körperfunktionen und ihrem Verhalten 
gestört. Ihre unbeholfenen Bewegungen am Boden erfreuen nur das Publikum, sind aber 
Stress für den Vogel, da er keine Rückzugsmöglichkeit hat.

Das Berühren von Greifvögeln und Eulen durch Zuschauer oder fremde Personen sowie 
das Fotografieren von Menschen mit Greifvögeln/Eulen (zB. auf der Faust) bedingen einen  
schädlichen Stress für die Vögel aufgrund der unterschrittenen Fluchtdistanz und sind daher 
zu untersagen. 
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6. Verhaubung

Rechtsnorm:

TSchG § 5 Abs.1:
§ 5. (1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen 
oder es in schwere Angst zu versetzen.

TSchG § 13Abs.1, 2 und 3:
§ 13. (1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und Phänotyps 
und nach Maßgabe der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden kann, dass die 
Haltung nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden 
nicht beeinträchtigt.

(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die 
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, 
das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die 
Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades 
der Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und 
ethologischen Bedürfnissen angemessen sind.

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden 
und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird.

2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.2. Abs 9: 
11.2.2. Haltung von Greifvögel und Eulen zur Ausübung der Beizjagd

(9) Für eine zeitweilige Abschirmung visueller Reize, insbesondere beim Transport, ist der 
Gebrauch individuell angepasster Hauben zulässig.

Erhebung: 
Es wird festgestellt,

• ob Vögel verhaubt angetroffen werden

Erfüllt, wenn: 
• die zeitweilige Abschirmung visueller und akustischer Reize nur bei Beizvögeln und 

auch bei diesen nur in Ausnahmefällen wie veterinärmedizinische Maßnahmen oder 
beim Transport durch individuell angepasste Hauben erfolgt

• keine Verwendung von Hauben im Rahmen von Flugschauen stattfindet 

Empfehlung: 
• Die Vögel sollten erst kurz vor Ihrem Schaufliegen direkt aus der Voliere geholt werden 

und danach gleich wieder zurückgebracht werden, um die Zeitspanne, in der der Vogel 
gestresst ist, so kurz wie möglich zu halten.
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Bedeutung:
Verhaubung dient zur Reizabschirmung des Vogels, sie ist nur im Rahmen der Beizjagd im 
Gesetz vorgesehen. Die Haube dient zur Bekämpfung eines Stresszustandes, den der Vogel 
durch die Interaktion mit dem Menschen ausgesetzt ist. Die Tatsache, dass Hauben zur 
Beruhigung eingesetzt werden, weist auf die hohe Stressbelastung im Umgang mit diesen 
sensiblen Vögeln hin. Das langsam an den Menschen Gewöhnen des Vogels, bis dieser ihn 
ohne allzu großen Stress toleriert, ist sehr Zeit aufwändig und nicht jeder Vogel ist dazu 
geeignet. 

Zu beachten ist, dass Greifvögel vor allem optisch orientierte Lebewesen sind und das 
zeitweilige Ausschalten visueller als auch akustischer Reize

 - den Einsatz des wichtigsten Sinnesorgans – des Auges – dem Vogel verwehrt,
 - und das über eine Zeitspanne der Flugsaison von 7-8 Monate mehrmals am Tag, 
 - und der Vogel in seinen Körperfunktionen und seinem Verhalten stark beeinflusst wird.

Bei einer entsprechenden Mensch-Tierbeziehung kann auf Verhaubung verzichtet werden.

Um eine veterinärmedizinische Versorgung beim Vogel durchführen zu können, ohne den 
Vogel dabei in Angst zu versetzen, ist der Einsatz einer Haube indiziert. Ebenso ist ein 
unabdingbarer Transport eine Indikation zum Einsatz der Haube.

7. Bewilligungen  
(Zoo/ Veranstaltungen gemäß §28 Abs.1)

Rechtsnorm:

TSchG § 4 Abs.10:
Zoos: dauerhafte Einrichtungen, in denen Wildtiere zwecks Zurschaustellung während eines 
Zeitraums von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten werden, ausgenommen Zirkusse und 
Tierhandlungen

TSchG § 26 Abs.1:
§ 26. (1) Die Haltung von Tieren in Zoos bedarf einer Bewilligung nach § 23.

TSchG § 28 Abs.1:
§ 28. (1) Die Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen sowie die Mitwirkung von 
Tieren bei Film- und Fernsehaufnahmen bedarf einer behördlichen Bewilligung nach § 23, 
soweit …
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Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob entsprechende Bewilligungen erteilt wurden:
1. nur zur Schau Stellung in den Volieren
2.  nur zu Flugschauen
3.  Zur Schau Stellung und zur Flugschau

Erfüllt, wenn: 
• die entsprechenden Bewilligungen erteilt wurden:

1. nur Zur Schau Stellung in den Volieren: es bedarf einer Zoo-Bewilligung gem. 
§ 26 TSchG (üblicherweise Zoo der Kat. B)

2. nur zu Flugschauen: Bewilligung nach § 28 Abs. 1 TSchG (Stationäre 
Greifvogelflugschauen sind als „sonstige“ Veranstaltungen gemäß 
§ 28 Abs. 1 TSchG zu bewilligen – VwGH vom 31. 1.2014, Zl. 2013/02/0225)

3. Zur Schau Stellung und zur Flugschau: Bewilligung nach § 26 und § 28 TSchG

Empfehlung:
• Werden an einem Ort (Burg, Greifvogelwarte, o.ä.) die Tiere nur im Rahmen der 

Flugschauen, den Besuchern vorgeführt, aber nicht in ihren Volieren zur Schau gestellt, 
ist für die Einrichtung als solche keine Zoo-Bewilligung erforderlich.

• Können die Volieren auf dem Weg zur Flugschau bzw. zurück (ab ca halbe Stunde 
vorher und halbe Stunde danach) eingesehen werden, und die Flugschau der 
eigentliche Zweck den Besuches ist, wird in einzelnen Fälle auch eine Zoobewilligung 
als nicht erforderlich erachtet, sodass es nur der Bewilligung als sonstige 
Veranstaltung gemäß §28 Abs.1 bedarf.

• Im Bewilligungsverfahren sollte auch in Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde eine Abklärung der örtlichen Situation der heimischen 
Fauna erfolgen, ob mit einer Beeinträchtigung auf die vorhandene wildlebende 
Greifvogelpopulation und auf die potentiellen Beutetiere zu rechnen ist, abhängig von 
den für die Flugschau eingesetzten Vogelarten. 

• Befristete Bewilligungen sind unbefristeten vorzuziehen (Befristung auf 1 Jahr, max.3 J.)

Bedeutung:
Durch die Bewilligung wird klargestellt, in welchem Rahmen die Tiere präsentiert werden.

8. Haltungsbedingungen

Rechtsnorm:

2. THVO, Anlage 2, Punkt 11. 4. 3. 
Anforderungen an Volierengrößen und Temperaturen für häufig gehaltene Greifvögel
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2. THVO, Anlage 2, Punkt 11. 2. 1.Abs.1 und 3:
(1) Greifvögel und Eulen dürfen nur in Volieren gehalten werden, die dauernde 
Anbindehaltung ist verboten. Kommerzielle Wanderschauhaltungen mit Greifvögeln oder 
Eulen sind verboten.

(3) Es ist verboten Greifvögel und Eulen schädlichem Stress durch die Nähe des Menschen oder 
anderer Tiere auszusetzen. Verhaltensgerechte Rückzugsmöglichkeiten sind zu gewährleisten. 
Greifvögel und Eulen in Schauhaltungen müssen in ausreichend großem Abstand von den 
Betrachtern untergebracht werden. Absperrungen vor Gehegen sind erforderlich, wenn die 
Maße der Volieren die Mindestanforderungen nicht um mindestens 50 % überschreiten.

TSchG § 13Abs.1, 2 und 3 :
§ 13. (1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und Phänotyps 
und nach Maßgabe der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden kann, dass die 
Haltung nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden 
nicht beeinträchtigt.

(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die 
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, 
das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die 
Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades 
der Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und 
ethologischen Bedürfnissen angemessen sind. 

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden 
und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird.

2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.1.Abs.6, 10 und 12
(6) Den Tieren muss jederzeit einwandfreies Wasser in einem flachen Gefäß zum Trinken und 
Baden zur Verfügung stehen.

(10) Volieren müssen so eingerichtet sein, dass zielgerichtete und möglichst lange Flüge 
ausgeführt werden können. Einrichtungsgegenstände dürfen die Flugaktivitäten nicht 
behindern. Sitzgelegenheiten müssen in den oberen Bereichen der Voliere angebracht sein und 
unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen.

(12) Es müssen leicht zu reinigende Fütterungseinrichtungen und ein Badebecken in einer 
Größe der Gesamtlänge des Vogels vorhanden sein, die ebenso wie die Sitzstangen so 
anzubringen sind, dass ein Verschmutzen durch Exkremente verhindert wird.

Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob die Volierengrößen und -ausstattungen der 2. THVO entsprechen (Übergangsfrist 
mit 1. 1. 2015 abgelaufen)

• ob stabile, unbewegliche Sitzstangen vorhanden sind, die einen geeigneten Abstand 
von der Volierenwand aufweisen 

• ob eine Schaukel verwendet wird
• ob neben einer Schaukel geeignete, stabile Sitzstangen vorhanden sind, die der Vogel 

nutzen kann
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• ob ein Reck verwendet wird, das unterflogen werden kann
• ob einwandfreies Wasser den Vögeln ständig zur Verfügung steht

Erfüllt, wenn: 
• Volierengröße und -ausstattung gemäß Anlage 2 der 2. THVO vorhanden sind
• stabile, unbewegliche Sitzstangen in geeignetem Abstand zur Volierenwand vorhanden 

sind, die der Vogel bequem nutzen kann 
• neben einer Schaukel geeignete, stabile Sitzstangen vorhanden sind
• kein Reck verwendet wird, das der Vogel unterfliegen kann
• keine Vernachlässigung in der Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser erkennbar ist
• den Vögeln jederzeit, auch vor der Verwendung im Rahmen einer Flugshow einwand-

freies Wasser in einem flachen Gefäß zum Trinken und Baden zur Verfügung steht 

Bedeutung:
Vögel bevorzugen aus Sicherheitsgründen erhöhte Sitzstangen. Sitzstangen, die zu knapp an 
der Volierenwand montiert sind, können vom Vogel nicht bedürfnisgerecht genützt werden. 
Der Abstand ist entsprechend der Körpergröße des Vogels zu wählen. 

Ungeeignete Sitzstange

Bild: Dr. Alexandra Scope/VetmeduniVienna
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Schaukeln, die in einer Voliere befestigt werden, sollen nur freiwillig vom Vogel benützt 
werden. Die Verwendung von Schaukeln erfordert für den Vogel viel Gleichgewichtssinn 
und bedeutet  große Anstrengung für den Vogel. Sie sollte nicht als alleinige  Möglichkeit 
des Sitzens in der Höhe vorhanden sein. Daher sind stabile Sitzstangen, die der Vogel 
bequem zum Ruhen in sicherer und erhöhter Position einnehmen kann, Voraussetzung zum 
Wohlbefinden des Vogels. Es darf keine Fixierung des Vogels an einer Schaukel erfolgen.

Ein Reck darf nicht unterflogen werden können, da Verletzungsgefahr für den Vogel besteht.

Das ständige Vorhandensein von Wasser ist eine grundsätzliche Forderung für jede 
Tierhaltung zur Befriedigung der Grundbedürfnisse (Stoffwechsel, Gefiederpflege). 

9. Definition Zirkus/Unterscheidung 
stationäre zu mobilen Greifvogelschauen 

Rechtsnorm:

TSchG § 4 Z 11: 
11. Zirkus: eine Einrichtung mit Darbietungen, die unter anderem auf dem Gebiet der 
Reitkunst oder der Tierdressur liegen und akrobatische Vorführungen, ernste und komische 
Schaunummern, Pantomimen sowie Tanz- und Musiknummern einschließen können.

TSchG § 5 Abs.1 und 2 Z 8,9 und 10:
(1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen 
oder es in schwere Angst zu versetzen.

(2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer

8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder ähnlichen Zwecken und 
Veranstaltungen heranzieht, sofern damit Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für 
das Tier verbunden sind;

9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden 
oder schwere Angst für das Tier verbunden sind;

10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder einer 
Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder 
schwere Angst zufügt;

TSchG § 27 Abs.1
 (1) In Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen dürfen keine Arten von Wildtieren 
gehalten oder zur Mitwirkung verwendet werden.
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2. THVO, Anlage 2, Punkt 11.2.1.Abs.1 und 3:
(1) Greifvögel und Eulen dürfen nur in Volieren gehalten werden, die dauernde Anbindehaltung 
ist verboten. Kommerzielle Wanderschauhaltungen mit Greifvögeln oder Eulen sind verboten.

(3) Es ist verboten, Greifvögel und Eulen schädlichem Stress durch die Nähe des Menschen 
oder anderer Tiere auszusetzen. Verhaltensgerechte Rückzugsmöglichkeiten sind zu 
gewährleisten. Greifvögel und Eulen in Schauhaltungen müssen in ausreichend großem 
Abstand von den Betrachtern untergebracht werden. Absperrungen vor Gehegen sind 
erforderlich, wenn die Maße der Volieren die Mindestanforderungen nicht um mindestens 
50 % überschreiten.

Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob nach § 28 TSchG bewilligte Flugschauen an verschiedenen Orten abgehalten werden

Erfüllt, wenn: 
• keine kommerziellen Wanderschauen mit Greifvögeln oder Eulen abgehalten werden
• keine Haltung oder Mitwirkung von Greifvögeln in Zirkussen erfolgt

Empfehlung: 
• Der Begriff „kommerzielle Gründe“ wird vom UVS Salzburg (UVS 101/13/14-2013 vom 

10. Juni 2013) sehr weit ausgelegt und zwar dahingehend, dass kommerzielle Gründe 
auch vorliegen, wenn kein bezifferbarer Gewinn nachweisbar ist, da eine derartige 
Veranstaltung Werbezecken dient und interessiertes Publikum dazu bewegen soll, 
Greifvogelveranstaltungen in der Nähe zu besuchen.  
Weiters wird im genannten UVS Erkenntnis ausgeführt: „Nach Auffassung des 
Verwaltungssenates ist unter Wanderschauhaltung die Haltung von Tieren zu 
Präsentationszwecken in einer solchen Form zu verstehen, die einen Transport der 
Tiere an einem vom „Stammort“ verschiedenem Ort erfordert, sohin an einem 
Ort, an dem die Tiere nicht ständig gehalten werden. Vor diesem Hintergrund ist 
gegenständlich von einer Wanderschauhaltung zu sprechen, da die Tiere an ... 
aufeinanderfolgenden Tagen jeweils von… zum… und wieder zurück transportiert 
werden sollten.“  (Ergänzend kann noch angemerkt werden, dass an diesen Orten keine 
Volieren zur Unterbringung der Vögel zur Verfügung stehen.)  
Laut dem zitierten Erkenntnis des UVS Salzburg können unter dem Begriff 
kommerzielle Wanderschauen sämtliche mobile Greifvogelflugschauen als 
auch auswärtige Präsentationen von Greifvögeln subsumiert werden. Andere 
Landesverwaltungsgerichte sind dieser sehr weitgehenden Auslegung des Begriffes 
kommerzielle Wanderschauhaltung jedoch nicht gefolgt. Umso wichtiger ist in jedem 
Einzelfall eine fundierte Begründung, welche Argumente (im Sinne des nachfolgenden 
Absatzes) aus Tierschutzsicht im jeweils konkreten Fall gegen die Bewilligung einer 
mobilen Greifvogelflugschauen sprechen.
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• Aus Tierschutzsicht erscheinen sämtliche mobile Greifvogelflugschauen und auswärtige 
Präsentationen von Vögeln aufgrund folgender Argumente nicht bewilligbar: Stress 
der Vögel, Überforderung der Anpassungsfähigkeit, Transport, fremde Umgebung, 
keine Volieren, unbekannte Lärmkulisse, unbekanntes Publikum, Tiere verhaubt und 
angebunden …  
Das betrifft:
 - sämtliche Flugschauen oder Präsentationen an einem vom Stammort verschiedenen 
Ort an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen auch ohne täglichem An- und 
Abtransport, 

 - Veranstaltungen an einem Tag an einem anderen Ort (wie in Schulen, bei 
Geburtstagsfesten, Ritterspielen, Ausbildungen zum Falkner, …), 

 - unbeschadet dessen, ob im Rahmen derer kommerzielles Interesse vorliegt oder nicht. 
• Ein einmal jährliches Verbringen der Tiere an einen vom „Stammort“ verschiedenen 

Ort (zB in ein Winterquartier oder in ein Sommerquartier) und dortiger stationärer 
Unterbringung in Volieren ist nicht unter Wanderschauhaltung zu subsumieren.

10. Dokumentationen

Rechtsnorm:

TSchG § 21 Abs.1 und 2:
§ 21. (1) Der Halter hat Aufzeichnungen über alle medizinischen Behandlungen und, soweit es 
sich um Säugetiere, Vögel oder Reptilien handelt, die Anzahl der toten Tiere zu führen, soweit 
eine landwirtschaftliche Tierhaltung oder Tierhaltung gemäß § 6 Abs. 3, § 25 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und 31 vorliegt.

(2) Diese Aufzeichnungen sind, soweit in bundesgesetzlichen Vorschriften nicht längere Fristen 
vorgesehen sind, für mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der Behörde anlässlich einer 
Kontrolle oder auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.

Zoo-Verordnung § 3:
§ 3. Der Leiter des Zoos hat in einer den verzeichneten Arten jeweils angemessenen Form 
ein Register über die im Zoo gehaltenen Tiere zu führen, das stets auf dem neuesten Stand 
zu halten ist. Diese Aufzeichnungen müssen nach dem Ausscheiden des Tieres aus dem Zoo 
mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden.

Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob ein aktuelles Bestandsregister vorliegt.
• ob medizinische Behandlungen dokumentiert werden.

Erfüllt, wenn: 
• der Betreiber einer Flugschau ein Bestandsregister mit Ringnummern oder Chip der 

gehaltenen Vögel zum aktuellen Stand vorweisen kann
• jede Änderung im Bestand im Register vermerkt ist  
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• eine Meldung der Bestandsänderung in der Auflage zur Bewilligung durch die Behörde 
gefordert wird

• veterinärmed. Versorgung dokumentiert und 5 Jahre aufgehoben wird

Empfehlung: 
• Dokumentation des Verbringens aus und in die Station
• Flugprotokoll über die zu den Vorführungen eingesetzten Vögeln
• Zuchtnachweis (Wildfänge nicht gestattet !!!)
• Wiegeprotokoll für geflogene Greifvögel und Ausgangsgewicht der Tiere vor Beginn der 

Flugsaison
• Protokoll über Ruhepausen
• Volierenzuordnung der Vögel und Lageplan
• „Starterliste“: welche Tiere in der kommenden Saison geflogen werden

Bedeutung:
Die Transparenz der Daten ermöglicht einen Einblick des Kontrollorgans in die Tierhaltung 
aus Tierschutzsicht und ermöglicht dem Halter einen besseren Überblick und Kontrolle über 
seinen Bestand.

11. Behördliche Unterlagen

Rechtsnorm:

TSchG § 25 Abs.1 und 2:
§ 25. (1) Wildtiere, die - etwa im Hinblick auf Klima, Ernährung, Bewegungsbedürfnis 
oder Sozialverhalten - besondere Ansprüche an die Haltung stellen, dürfen bei Erfüllung 
der vorgeschriebenen Voraussetzungen nur auf Grund einer binnen zwei Wochen 
vorzunehmenden Anzeige der Wildtierhaltung bei der Behörde gehalten werden. In Gehegen, 
in denen Schalenwild ausschließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, darf dieses bei 
Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen ebenfalls nur auf Grund einer Anzeige 
der Wildtierhaltung bei der Behörde gehalten werden. Die Anzeige hat den Namen und die 
Anschrift des Halters, die Art und Höchstzahl der gehaltenen Tiere, den Ort der Haltung und 
weitere Angaben zu enthalten, die zur Beurteilung durch die Behörde erforderlich sind; das 
Nähere ist durch Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, in Bezug auf Gehege, in 
denen Schalenwild ausschließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, zu regeln.

(2) Einer Anzeige nach Abs. 1 bedürfen nicht:  
Zoos
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Erhebung:
Es wird festgestellt,

• ob behördliche Meldungen vorliegen 

Erfüllt, wenn: 
• für Nicht- Zoos eine Meldung nach § 25 TSchG erfolgt 

Empfehlung:
• Musterbescheid einer Behörde
• Verlinken mit CITES Behörde,  

http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/natur-artenschutz/cites/rechtliche-grundlagen/
weitere-infos.html  
service@bmlfuw.gv.at

Bedeutung:
Wenn keine Bewilligung nach § 26 TSchG vorliegt, sind die Tiere gemäß § 25 zu melden, 
gegebenenfalls meldepflichtig wäre die Zucht von Tieren gemäß § 31 Abs. 4.

http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/natur-artenschutz/cites/rechtliche-grundlagen/weitere-infos.html
http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/natur-artenschutz/cites/rechtliche-grundlagen/weitere-infos.html
mailto:service%40bmlfuw.gv.at?subject=
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